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(54) Schwimmergehäuse und Vorrichtung zur Oberflächenabsaugung mit einem 
Schwimmergehäuse

(57) Bei einem Schwimmergehäuse (1) zur Aufnah-
me eines Schwimmers (9) einer Vorrichtung zur Ober-
flächenabsaugung (8) in einem stehenden Gewässer,
wobei das Schwimmergehäuse (1) ein durch eine erste
Stirnseite (21) und eine zweite Stirnseite (22) begrenztes
Innenrohr (2) und ein durch eine dritte Stirnseite (33) und
eine vierte Stirnseite (34) begrenztes Außenrohr (3) um-
fasst, wobei - in Einbaulage des Schwimmergehäuses
(1) gesehen - die erste Stirnseite (21) unterhalb der zwei-
ten Stirnseite (22) sowie die dritte Stirnseite (33) unter-

halb der vierten Stirnseite (34) angeordnet sind, und wo-
bei zur Ausbildung eines Aufnahmebereichs (35) zur be-
reichsweisen Aufnahme des Schwimmers (9) das Innen-
rohr (2) bereichsweise entlang dessen Längserstrek-
kung vollständig vom Außenrohr (3) umschlossen ist,
wird zur Gewährleistung einer geringen Verletzungsge-
fahr beim Schwimmen in dem stehenden Gewässer vor-
geschlagen, dass - in Einbaulage des Schwimmergehäu-
ses (1) gesehen - die dritte Stirnseite (33) oberhalb der
ersten Stirnseite (21) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schwimmergehäuse
gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
Schwimmergehäuse zur Verwendung in einer Vorrich-
tung zur Oberflächenabsaugung in einem stehenden Ge-
wässer sind bekannt. Bekannte Vorrichtungen zur Ober-
flächenabsaugung finden vielfach in freien, stehenden
Gewässern als sogenannte Skimmer ihre Anwendung.
[0002] Unter dem stehenden Gewässer wird in diesem
Zusammenhang ein künstlich angelegtes Gewässer be-
zeichnet, welches insbesondere zum darin Schwimmen
ausgebildet. Das stehende Gewässer kann dabei natür-
lich wirkend, insbesondere als Gartenteich, als
Schwimmteich oder als Beckenanordnung, insbesonde-
re als Schwimmbeckenanordnung, ausgebildet sein. Zur
Erreichung des natürlichen Eindrucks kann das
Schwimmbecken zumindest bereichsweise einen durch
Schotter und/oder Kies ausgebildeten Untergrund auf-
weisen. Das stehende Gewässer kann insbesondere in
privaten Gärten, aber auch in kommunalen Einrichtun-
gen, vorgesehen sein.
[0003] Die Vorrichtung zur Oberflächenabsaugung
besteht im Wesentlichen aus dem, relativ zum stehenden
Gewässer lagefesten, Schwimmergehäuse und einem,
in Einbaulage, also auch in Betriebslage, der Vorrichtung
zur Oberflächenabsaugung und des Schwimmergehäu-
ses gesehen, einem vertikal verschiebbaren Schwim-
mer.
[0004] Das hiezu verwendete Schwimmergehäuse
umfasst ein durch eine erste Stirnseite sowie eine zweite
Stirnseite begrenztes Innenrohr und ein durch eine dritte
Stirnseite sowie eine vierte Stirnseite begrenztes Außen-
rohr, wobei das Innenrohr bereichsweise entlang dessen
Längserstreckung vollständig vom Außenrohr umschlos-
sen ist. Der derart zwischen dem Innenrohr und dem Au-
ßenrohr ausgebildete Freiraum dient als Aufnahmebe-
reich zur bereichsweisen Aufnahme des Schwimmers.
Der Schwimmer wird dabei vom Innenrohr und/oder vom
Außenrohr horizontal innerhalb eines vorbestimmten Be-
reiches geführt, kann jedoch vertikalen Schwankungen
der Oberfläche eines im stehenden Gewässer befindli-
chen Wassers folgen.
[0005] Bekannte Schwimmergehäuse sind bei deren
Einbaulage im stehenden Gewässer bereichsweise mit
einem Untergrund zugeschüttet, wobei zur dauerhaft zu-
verlässigen Lagefixierung des Schwimmergehäuses
dieses mit einer vorbestimmten Kraft mit dem Untergrund
verbunden sein muss. Bei einem aus Schotter und/oder
Kies ausgebildeten Untergrund wird die dauerhaft zuver-
lässige Lagefixierung durch eine vorbestimmte, auf eine
Befestigungseinrichtung des Schwimmergehäuses wir-
kende, Masse Schotter und/oder Kies erzielt.
[0006] Nachteilig bei herkömmlichen Schwimmerge-
häusen zum Einbau in Schotter und/oder Kies ausgebil-
deten Untergrund ist, dass die Befestigungseinrichtung
zur Gewährleistung der zuverlässigen Lagefixierung re-
lativ zum Untergrund großflächig ausgebildet sein muss

oder dass die Einbautiefe des Schwimmergehäuses
groß sein muss.
[0007] Nachteilig dabei ist, dass dazu notwendigerwei-
se ein großer Aushub des Untergrundes, insbesondere
eine große Tiefe und/oder eine große flächige Erstrek-
kung des Aushubs, zu erfolgen hat, welches einerseits
Kosten verursacht und anderseits oftmals aufgrund bau-
licher und/oder geologischer Einschränkungen nicht
durchgeführt werden kann.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es daher ein Schwim-
mergehäuse der eingangs genannten Art anzugeben,
mit welchem die genannten Nachteile vermieden werden
können, welches einfach und kostengünstig in einem ste-
henden Gewässer lagefixiert angeordnet werden kann,
welches lediglich einen geringen Aushub im Untergrund
erfordert und welches einfach gelagert und transportiert
werden kann.
[0009] Erfindungsgemäß wird dies durch die Merkma-
le des Patentanspruches 1 erreicht.
[0010] Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass das
Schwimmergehäuse von der Befestigungseinrichtung
bis zur dritten Stirnseite zum Innenrohr mit einem ein
Untergrundsmaterial, insbesondere Schotter und/oder
Kies, zugeschüttet werden. Ab dem unteren Ende des
Außenrohrs, also ab der dritten Stirnseite, bis hin zum
oberen Ende des Außenrohrs, also bis zur vierten Stirn-
seite, kann dabei Untergrundmaterial, insbesondere
Schotter und/oder Kies, bis hin zum Außenrohrs geschüt-
tet werden. Vorteilhaft dabei ist, dass das zur Lagefixie-
rung verwendbare Volumen oberhalb der Befestigungs-
einrichtung groß ausgebildet ist.
[0011] Dadurch kann das Schwimmergehäuse insge-
samt klein, also mit geringer Höhenerstreckung und/oder
Breitenerstreckung, also mit geringer Erstreckung in - in
Betriebslage gesehen - im Wesentlichen vertikaler und/
oder horizontaler Richtung, ausgebildet sein, womit das
Schwimmergehäuse kompakt gefertigt werden kann.
Dadurch kann das zur Lagerung und zum Transport be-
nötigte Volumen gering ausgebildet sein. Dadurch kann
das Schwimmergehäuse kostengünstig gelagert und
transportiert werden.
[0012] Vorteilhaft ist dabei weiters, dass der Schwim-
mer sich innerhalb des Aufnahmebereichs bis unterhalb
der Oberfläche des aufgeschütteten Untergrundmateri-
als bewegen kann. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass
die Einbautiefe des Schwimmergehäuses gering ausge-
bildet sein kann.
[0013] Dadurch kann der zur lagefesten Anordnung
des Schwimmergehäuses im stehenden Gewässer er-
forderliche Aushub im Untergrund, also der Untergrund,
welcher abgegraben werden muss, gering sein, wobei
der Aushub in dessen Tiefe und/oder in dessen flächiger,
also - in Einbaulage gesehen - im Wesentlichen horizon-
taler, Erstreckung gering sein kann.
[0014] Dadurch kann der Aushub kostengünstig erfol-
gen und die Baukosten für das stehende Gewässer kön-
nen verringert werden.
[0015] Dadurch kann die Vorrichtung zur Oberflächen-
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absaugung in einen Bereich des stehenden Gewässers
angeordnet werden, in welchem ein Schwimmen auf-
grund der geringen Wassertiefe nicht möglich ist. Insbe-
sondere kann das Schwimmergehäuse an einem schrä-
gen Ufer des stehenden Gewässers besonders nahe,
insbesondere unmittelbar, am Uferrand und somit am
Rande des oder beabstandet zu einem Schwimmbereich
ausgebildet sein.
[0016] Dabei kann ein Aufnahmebereich zur bereichs-
weisen Aufnahme des Schwimmers - in Betriebslage ge-
sehen - mit geringer Höhenerstreckung, insbesondere
mit geringerer Höhenerstreckung als diese bei herkömm-
lichen Schwimmergehäusen vorgesehen ist - ausgebil-
det sein. Vorteilhaft dabei ist, dass das Reinigen, z. B.
das Entfernen von Steinen, Sedimenten und/oder Blät-
tern aus einem unteren Bereich des Aufnahmebereichs,
also insbesondere im Bereich der dritten Stirnseite, wel-
cher nach Abnehmen des Schwimmers und dann im We-
sentlichen lediglich von oben zugänglich ist, leicht, ins-
besondere erleichtert gegenüber dem reinigen eines her-
kömmlichen Aufnahmebereichs von herkömmlichen
Schwimmergehäusen, ist.
[0017] Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zur
Oberflächenabsaugung mit einem Schwimmergehäuse
und einem - in Einbaulage des Schwimmergehäuses ge-
sehen - vertikal verschiebbaren Schwimmer gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruches 14.
[0018] Aufgabe der Erfindung ist es daher weiters eine
Vorrichtung zur Oberflächenabsaugung anzugeben, mit
welcher die genannten Nachteile vermieden werden kön-
nen, welche einfach und kostengünstig in einem stehen-
den Gewässers lagefixiert angeordnet werden kann, wel-
che lediglich einen geringen Aushub im Untergrund er-
fordert und welche einfach gelagert und transportiert wer-
den kann.
[0019] Erfindungsgemäß wird dies durch die Merkma-
le des Patentanspruches 14 erreicht.
[0020] Dadurch sind die vorstehend genannten Vor-
teile und vorteilhaften Wirkungen auch für die Vorrich-
tung zur Oberflächenabsaugung erzielt.
[0021] Die Unteransprüche, welche ebenso wie der
Patentanspruch 1 gleichzeitig einen Teil der Beschrei-
bung bilden, betreffen weitere vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Erfindung.
[0022] Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die
beigeschlossenen Zeichnungen, in welchen lediglich be-
vorzugte Ausführungsformen beispielhaft dargestellt
sind, näher beschrieben.
Dabei zeigt:

Fig. 1 die Vorrichtung zur Oberflächenabsaugung
mit dem Schwimmergehäuse einer besonders be-
vorzugten ersten Ausführungsform und dem
Schwimmer in der Einbaulage schematisch in einer
Seitenansicht, wobei das Schwimmergehäuse mit
dem Befestigungselement bis zu einer vorbestimm-
ten Höhe in einem als Schotter und/oder Kies aus-
gebildeten Untergrund eingegraben ist, wobei zwi-

schen der ersten Stirnseite und der vierten Stirnsei-
te, also auch zwischen der ersten Stirnseite und der
dritten Stirnseite, Schotter und/oder Kies angeord-
net ist, und wobei eine Saugleitung seitlich an das
Schwimmergehäuse angeschlossen ist;
Fig. 2 das Schwimmergehäuse einer bevorzugten
zweiten Ausführungsform schematisch in einer Sei-
tenansicht der Einbaulage, wobei im Unterschied zur
ersten Ausführungsform des Schwimmergehäuses
eine Abschlussplatte als Kunststoffplatte mit Durch-
brechungen ausgebildet ist;
Fig. 3 das Schwimmergehäuse einer bevorzugten
dritten Ausführungsform schematisch in einer Sei-
tenansicht der Einbaulage, wobei im Unterschied zur
ersten Ausführungsform des Schwimmergehäuses
das Innenrohr ein erstes Teilstück und ein zweites
Teilstück umfasst, wobei das Schwimmergehäuse
zur zusätzlichen Stabilisierung, insbesondere vor-
gespannte, Schnüre zwischen einer dritten Stirnflä-
che und der Befestigungseinrichtung umfasst, wobei
das Außenrohr als Rohr mit rohrwandigen Durch-
brüchen ausgebildet ist; und
Fig. 4 eine Hälfte des Schwimmergehäuses einer
bevorzugten vierten Ausführungsform schematisch
in einer Seitenansicht der Einbaulage, wobei im Un-
terschied zur ersten Ausführungsform des Schwim-
mergehäuses die Abschlussplatte rundkragenfor-
mig ausgebildet ist und im Wesentlichen ohne Kante
in das Außenrohr übergeht.

[0023] Die Fig. 1 bis 4 zeigen bevorzugte Schwimmer-
gehäuse 1 zur Aufnahme eines Schwimmers 9 einer Vor-
richtung zur Oberflächenabsaugung 8 in einem stehen-
den Gewässer, wobei das Schwimmergehäuse 1 ein
durch eine erste Stirnseite 21 und eine zweite Stirnseite
22 begrenztes Innenrohr 2 und ein durch eine dritte Stirn-
seite 31 und eine vierte Stirnseite 32 begrenztes Außen-
rohr 3 umfasst, wobei - in Einbaulage des Schwimmer-
gehäuses 1 gesehen - die erste Stirnseite 21 unterhalb
der zweiten Stirnseite 22 sowie die dritte Stirnseite 33
unterhalb der vierten Stirnseite 34 angeordnet sind, und
wobei zur Ausbildung eines Aufnahmebereichs 35 zur
bereichsweisen Aufnahme des Schwimmers 9 das In-
nenrohr 2 bereichsweise entlang dessen Längserstrek-
kung vollständig vom Außenrohr 3 umschlossen ist. Zur
Gewährleistung der einfachen und kostengünstigen La-
gefixierung, insbesondere mit kleinen Befestigungsele-
menten 4, und zur kleinen Ausbildung des Aufnahmebe-
reichs 35 wird bei dem Schwimmergehäuse 1 vorge-
schlagen, dass - in Einbaulage des Schwimmergehäu-
ses 1 gesehen - die dritte Stirnseite 33 oberhalb der er-
sten Stirnseite 21 angeordnet ist. Sämtliche dargestellte
Ausführungsformen sind schematisch in einer Seitenan-
sicht deren Einbaulage dargestellt.
[0024] Die Fig. 1 zeigt auch eine Vorrichtung 8 zur
Oberflächenabsaugung mit einem Schwimmergehäuse
1 und einem - in Einbaulage der Vorrichtung 8 zur Ober-
flächenabsaugung gesehen - vertikal verschiebbaren
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Schwimmer 9, wobei das Schwimmergehäuse 1 gemäß
der besonders bevorzugten ersten Ausführungsform
ausgebildet ist.
[0025] Mittels der Vorrichtung 8 zur Oberflächenab-
saugung wird Wasser von einer Wasseroberfläche des
stehenden Gewässers abgesaugt. Damit werden auf der
Wasseroberfläche schwimmende Verunreinigungen,
beispielsweise Blätter, Insekten, Zweige und/oder Äste,
entfernt.
[0026] Das stehende Gewässer, welches insbesonde-
re zum darin Schwimmen und Baden vorgesehen ist und
welches bevorzugt als ein Schwimmteich, ein Badeteich,
ein Schwimmbecken und/oder eine Schwimmbeckenan-
ordnung ausgebildet ist, kann schräge Ufer und zumin-
dest bereichsweise einen Untergrund 5 aus Schotter
und/oder Kies aufweisen, wodurch das stehende Ge-
wässer einen natürlichen Eindruck erwecken kann. Der
Nutzungszweck des stehenden Gewässers ist in diesem
Zusammenhang das darin Schwimmen und Baden. Al-
ternativ kann das stehende Gewässer auch für andere
Nutzungszwecke, beispielsweise für die Nutzung als
Fischteich, als Gartenbiotop, als Zierteich und/oder als
Springbrunnen, vorgesehen sein.
[0027] Vorteilhaft bei derartigen Schwimmergehäusen
1, insbesondere bei einem Schwimmergehäuse 1 ge-
mäß den in den Fig. 1 bis 4 dargestellten bevorzugten
Ausführungsformen, ist, dass in der Einbaulage des
Schwimmergehäuses 1 zwischen dem Außenrohr 3 und
der Befestigungseinrichtung 4 Untergrundmaterial, ins-
besondere Schotter und/oder Kies, geschüttet werden
kann. Dieses Untergrundmaterial kann dabei bis zum In-
nenrohr 2 hin geschüttet werden. Ab dem unteren Ende
des Außenrohrs 3, also ab der dritten Stirnseite 33, bis
hin zum oberen Ende des Außenrohrs 3, also bis zur
vierten Stirnseite, kann dabei Untergrundmaterial, ins-
besondere Schotter und/oder Kies, bis hin zum Außen-
rohrs 3 geschüttet werden.
[0028] Dadurch sind die eingangs genannten Vorteile
und vorteilhaften Wirkungen gewährleistet.
[0029] Vorteilhaft ist dabei insbesondere, dass der
Schwimmer 9 - wie dies in Fig. 1 dargestellt ist - sich
innerhalb des Aufnahmebereichs 35 bis unterhalb der
Oberfläche des aufgeschütteten Untergrundmaterials,
also bereichsweise bis unter das obere Ende des Unter-
grunds 5, bewegen kann. Dadurch ergibt sich der Vorteil,
dass die Einbautiefe des Schwimmergehäuses 1 gering,
insbesondere geringer als die Einbautiefe eines her-
kömmlichen Schwimmergehäuses, ausgebildet sein
kann.
[0030] Vorteilhaft dabei ist, das der Untergrund ein bei-
spielsweise wannenförmiger oder sacklochförmiger
Aushub im Untergrund 5 für das Schwimmergehäuse 1
gering ist. Vorteilhaft dabei ist ebenso, dass das die Vor-
richtung 8 zur Oberflächenabsaugung nahe zu einem
schrägen Uferbereich des stehenden Gewässers aus-
gebildet sein kann.
[0031] Dadurch kann die Vorrichtung 8 zur Oberflä-
chenabsaugung besonders flexibel in vorbestimmten

Bereichen am Rande des stehenden Gewässers ange-
ordnet sein.
[0032] Dabei kann die Vorrichtung 8 zur Oberflächen-
absaugung, welche auch als Skimmer, insbesondere als
Oberflächenskimmer, bezeichnet werden kann, auch in
einem mit Pflanzen bewachsenem Bereich angeordnet
sein, womit sich die Vorrichtung 8 zur Oberflächenab-
saugung besonders unauffällig in die natürliche Umge-
bung integrieren lässt und der stehenden Gewässer so-
mit einen besonders natürlichen Eindruck erwirken kann.
[0033] Dabei kann der Untergrund 5 im Bereich der
Anordnung der Vorrichtung 8 zur Oberflächenabsau-
gung mit geringer Tiefe ausgebildet sein, wodurch das
stehende Gewässer bereichsweise mit geringer Tiefe
angelegt werden kann und somit besonders günstig aus-
gebildet werden kann.
[0034] Dabei kann ein Aufnahmebereich 35 zur be-
reichsweisen Aufnahme des Schwimmers 9 - in Betriebs-
lage gesehen - mit geringer Höhenerstreckung, insbe-
sondere mit geringerer Höhenerstreckung als diese bei
herkömmlichen Schwimmergehäusen vorgesehen ist -
ausgebildet sein. Vorteilhaft dabei ist, dass das Reinigen,
z. B. das Entfernen von Steinen, Sedimenten und/oder
Blättern aus einem unteren Bereich des Aufnahmebe-
reichs, also insbesondere im Bereich der dritten Stirnsei-
te 33, leicht, insbesondere erleichtert gegenüber dem
reinigen eines herkömmlichen Aufnahmebereichs von
herkömmlichen Schwimmergehäusen, erfolgen kann.
Dies deshalb, da der Schmutz lediglich bis zur dritten
Stirnseite fallen kann und somit - in Betriebslage gesehen
- gut, insbesondere besser als bei herkömmlichen
Schwimmergehäusen, entfernt werden kann.
[0035] Mit der Vorrichtung 8 zur Oberflächenabsau-
gung wird ein Verfahren der Oberflächenabsaugung von
Wasser des stehenden Gewässers, also vom Schwimm-
wasser, durchgeführt. Das Wasser wird dabei mittels der
Vorrichtung 8 zur Oberflächenabsaugung zum Filtern
und Reinigen aus dem stehenden Gewässer abgezogen,
wobei auf der Wasseroberfläche schwimmende Verun-
reinigungen am Schwimmer oder gegebenenfalls in ei-
nem innerhalb des Innenrohrs 2 ausgebildeten Filter hän-
gen bleiben. Dabei befindet sich eine Überlaufkante 91
des Schwimmers insbesondere im Bereich des Wasser-
spiegels des Wassers im stehenden Gewässer.
[0036] Das Innenrohr 2 ist insbesondere rund ausge-
bildet, kann jedoch auch als mehreckiges Rohr ausge-
bildet sein.
[0037] Das Außenrohr 3 ist ebenso insbesondere rund
ausgebildet, kann jedoch auch als mehreckiges Rohr
ausgebildet sein.
[0038] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass das In-
nenrohr 2 sowie das Außenrohr 3 rund ausgebildet sind
und um eine im Wesentlichen gemeinsame und - in Ein-
baulage des Schwimmergehäuses 1 gesehen - im We-
sentlichen vertikale Zentralachse 11 angeordnet sind. In
diesem Zusammenhang ist bevorzugt auch der Schwim-
mer 9 entlang der Zentralachse 11 angeordnet und mit
einer im Wesentlichen runden Längserstreckung ausge-
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bildet. Dadurch ist die einfache und zuverlässige Hori-
zontalverschiebbarkeit des Schwimmers gewährleistet.
[0039] Vorteilhafterweise ist am unteren ersten Ende
eine Befestigungseinrichtung 4 zur Befestigung des
Schwimmergehäuses 1 mit, insbesondere in, dem Un-
tergrund 5 angeordnet, wobei vorgesehen ist, dass das
Außenrohr 3 beabstandet zur Befestigungseinrichtung 4
angeordnet ist. Dadurch dass die dritte Stirnseite 33
oberhalb der ersten Stirnseite 21 angeordnet ist, ist dabei
die Befestigungseinrichtung 4 von außerhalb des
Schwimmergehäuses 1 bis zur ersten Stirnseite 21 hin
zugänglich und insbesondere bis zur ersten Stirnseite 21
hin mit dem Untergrund 5 ausbildendem Material, insbe-
sondere Schotter und/oder Kies, zuschüttbar. Dadurch
ist die nicht zuschüttbare Fläche der Befestigungsein-
richtung 4 klein ausgebildet und die Gesamtfläche der
Befestigungseinrichtung 4 kann besonders gut für die
Lagefixierung des Schwimmergehäuses 1 genutzt wer-
den. Dadurch kann - bei gleichen Anforderungen an die
Lagefixierung in Punkte äußerer Kräfte - gegenüber her-
kömmlichen Befestigungseinrichtungen von herkömmli-
chen Schwimmergehäusen, welche ebenso den Unter-
grund 5 eingegraben werden, die Gesamtfläche der Be-
festigungseinrichtung 4 verkleinert werden oder die Ein-
bautiefe des Schwimmergehäuses 1 verringert werden.
Dadurch kann das Schwimmergehäuse 1 besonders ein-
fach lagefest im stehenden Gewässer angeordnet wer-
den.
[0040] In diesem Zusammenhang kann vorteilhafter-
weise vorgesehen sein, dass die Befestigungseinrich-
tung 4 als Platte 41 ausgebildet ist, welche - in Einbau-
lage des Schwimmergehäuses 1 gesehen - im Wesent-
lichen horizontal angeordnet ist. Dadurch kann das
Schwimmergehäuse 1 besonders einfach mit Schotter,
Kies oder einem anderen zur Ausbildung eines stehen-
den Gewässers üblichen Untergrundmaterials bis zu ei-
ner vorbestimmten Höhe zugeschüttet werden, also bis
zur vorbestimmten Höhe im Untergrund 5 eingegraben
werden, und derart zuverlässig lagefixiert sein. Eine der-
artige Ausbildung der Befestigungseinrichtung 4 als Plat-
te 41 ist in den Fig. 1 bis 4 dargestellt.
[0041] Weiters kann das Schwimmergehäuse 1 einen
Durchbruch 6 zum Anschluss einer Saugleitung 7 auf-
weisen, wobei vorteilhafterweise vorgesehen ist, dass
die dritte Stirnseite 33 beabstandet zum Durchbruch 6
und oberhalb des Durchbruchs 6 angeordnet ist, wie dies
gemäß den ersten bis vierten bevorzugten Ausführungs-
formen des Schwimmergehäuses 1 vorgesehen ist. Da-
durch kann der Durchbruch 6 und damit die Anschluss-
stelle der Saugleitung 7 leicht zugänglich sein und im
Falle eines Lecks kann Saugleitung 7 und/oder der
Durchbruch 6 besonders einfach repariert werden.
[0042] In diesem Zusammenhang kann der Durch-
bruch 6 vorteilhafterweise im Innenrohr 2 ausgebildet
sein und benachbart zur ersten Stirnseite 21 angeordnet
sein, wie dies in den Fig. 1, 3 und 4 dargestellt ist. Da-
durch kann der Saugschlauch seitlich von dem Schwim-
mergehäuse 1 wegführen, wie dies in der Fig. 1 darge-

stellt ist, womit die Montage und Demontage des Saug-
schlauchs 7 am Durchbruch 6 besonders einfach erfol-
gen kann.
[0043] In der Fig. 2 ist der Durchbruch 6, zur Montage
des Saugschlauchs 7 von unten her, im Wesentlichen
zentral in der Befestigungseinrichtung 4 vorgesehen.
[0044] Zur besonders einfachen und kostengünstigen
Ausbildung des Schwimmergehäuses 1 kann das Au-
ßenrohr 3 lediglich mit dem Innenrohr 2 verbunden sein.
[0045] Zum Verbinden des Außenrohres 3, insbeson-
dere lediglich, mit dem Innenrohr 2 kann in vorteilhafter
Weise vorgesehen sein, dass an der dritten Stirnseite 33
eine zum Innenrohr 2 gerichtete Abschlussplatte 36 an-
geordnet ist, und dass der Aufnahmebereich 35 durch
die Abschlussplatte 36 nach unten hin abgeschlossen
ist. Die Abschlussplatte 36 kann im Wesentlichen - wie
in den Fig. 1 bis 3 dargestellt - planar oder - wie in Fig.
4 dargestellt - entlang einer von der Zentralachse 11,
insbesondere normal, fortweisenden Linie gekrümmt,
insbesondere rundkrempenformig, ausgebildet sein. Die
rundkrempenformige Ausbildung kann einer Hutkrempe
ähneln. Die planare Ausbildung der Abschlussplatte 36
ist dabei besonders montagefreundlich und kostengün-
stig. Die gekrümmte Ausbildung der Abschlussplatte 36
kann dabei insbesondere einen im Wesentlichen kanten-
freien Übergang von der Abschlussplatte 36 zum Außen-
rohr 3 gewährleisten.
[0046] In diesem Zusammenhang kann bevorzugt vor-
gesehen sein, dass die Abschlussplatte 36 - in der Ein-
baulage des Schwimmergehäuses 1 gesehen - im We-
sentlichen horizontal angeordnet ist. Dadurch kann der
Schwimmer 9 wohldefiniert bis zur Abschlussplatte 36
nach unten verschoben werden.
[0047] Sofern die Abschlussplatte 36 aus einem Voll-
material, insbesondere einem Kunststoff und/oder einem
Metall, ausgebildet ist, so ist der Aufnahmebereich 35
nach unten hin wasserundurchlässig abgeschlossen.
Dies ist bei der besonders bevorzugten ersten Ausfüh-
rungsform und der bevorzugten vierten Ausführungsform
des Schwimmergehäuses 1 vorgesehen.
[0048] Sofern die Abschlussplatte 36 zweite Durchbre-
chungen, insbesondere Löcher, aufweist, so ist der Auf-
nahmebereich 35 nach unten hin wasserdurchlässig ab-
geschlossen. Dies ist bei der bevorzugten zweiten Aus-
führungsform und der bevorzugten dritten Ausführungs-
form des Schwimmergehäuses 1 vorgesehen. Dabei
sind die Durchbrechungen insbesondere im Durchmes-
ser kleiner als die Korngrößendurchmesser des den Un-
tergrund 5 ausbildenden Untergrundmaterials, insbe-
sondere also kleiner als übliche Korngrößendurchmes-
ser von Schotter und/oder Kies. Dadurch kann der Was-
serabzug auch von unterhalb der Wasseroberfläche er-
folgen.
[0049] Bei einer Weiterbildung kann vorgesehen sein,
dass das Außenrohr 3 selbst rohrwandige zweite Durch-
brechungen aufweist. Dadurch kann das Außenrohr 3
insbesondere siebförmig und derart wasserdurchlässig
ausgebildet sein, womit auch von der Seite her Wasser
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angesaugt werden kann. Diese - in der Fig. 3 dargestellte
- Ausbildung kann insbesondere bei einer verborgenen
Anordnung, also einer im Wesentlichen durch Pflanzen
verdeckten Anordnung außerhalb des zum Schwimmen
vorgesehenen Bereichs des stehenden Gewässers vor-
teilhaft sein.
[0050] Bei der dritten bevorzugten Ausführungsform,
welche in der Fig. 3 dargestellt ist, umfasst das Innenrohr
2 ein erstes Teilstück 23 und ein zweites Teilstück 24,
wobei das erste Teilstück 23 einen ersten Durchmesser
und das zweite Teilstück 24 einen zweiten Durchmesser
aufweist und der erste Durchmesser kleiner als der zwei-
te Durchmesser ist.
[0051] Dabei kann in vorteilhafter Weise vorgesehen
sein, dass das erste Teilstück 23 zwischen der ersten
Stirnseite 21 und der dritten Stirnseite 33 angeordnet ist,
wie dies ebenso in der Fig. 3 dargestellt ist. Dadurch
kann die nicht zuschüttbare Fläche der Befestigungsein-
richtung 4, insbesondere der Platte 41, besonders klein
ausgebildet sein und somit kann die Einbaufläche des
Schwimmergehäuses 1 besonders klein ausgebildet
werden.
[0052] Um die Stabilität des Innenrohres 2 zur Befe-
stigungseinrichtung 4 zu erhöhen, kann das Innenrohr 2
zusätzlich neben der Verbindung mit der Befestigungs-
einrichtung 4 an der ersten Stirnseite 21 weitere Verbin-
dungselemente 81 zum Verbinden des Innenrohres 2
und/oder des Außenrohres 3 mit der Befestigungsein-
richtung 4 aufweisen. Diese sind insbesondere bei klei-
nen Durchmessern des Innenrohres 2 im Bereich der
ersten Stirnseite 21 vorteilhaft.
[0053] Bei der dritten Ausführungsform des Schwim-
mergehäuses 1, bei welcher der Durchmesser des In-
nenrohres 2 im Bereich der ersten Stirnseite 21 klein ist,
sind daher weitere Verbindungselemente 81 angeord-
net. Diese können bevorzugte als Schnüre oder als Seile
ausgebildet sein, welche in der dritten Ausführungsform
des Schwimmergehäuses 1 zwischen der ersten Stirn-
seite 21 und der Platte 41 angeordnet, insbesondere ge-
spannte, sind. Beispielsweise können drei Verbindungs-
elemente 81, insbesondere Schnüre und/oder Seile, im
Wesentlichen gleichmäßig um den Umfang um die Zen-
tralachse 11 angeordnet sein, womit die Verbindungs-
elemente 81 ein Umknicken des Innenrohres 2 relativ
zur Platte 41 und insbesondere ein Abreißen des Innen-
rohres 2 von der Platte 41 verhindern. Da die erste Stirn-
seite 21 dabei lediglich geringe Kräfte auf die Platte 41
zu übertragen hat, kann der Durchmesser des Innenroh-
res 2 im Bereich der ersten Stirnseite 21 besonders klein
ausgebildet sein und das zur Lagefixierung verwendbare
Volumen im Bereich um die erste Stirnseite 21 kann be-
sonders groß ausgebildet sein. Dadurch kann - wie im
Zusammenhang mit dem ersten Teilstück 23 und dem
zweiten Teilstück 24 beschrieben - die Einbaufläche des
Schwimmergehäuses 1 besonders gering ausgebildet
werden.
[0054] Vorteilhaft dabei ist weiters, dass - beispiels-
weise bei der Kollision und/oder einem Anstoßen einer

Person, eines Tieres oder eines Dinges mit der Vorrich-
tung 8 zur Oberflächenabsaugung - die von schräg und/
oder oben auf das Innenrohr 2 einwirkenden Kräfte in
mehreren Bereichen, also insbesondere besonders
gleichmäßig, auf die Platte 41 übergeleitet werden kann,
womit in der Platte 41 geringer Spannungsspitzen auf-
treten. Dadurch kann die Platte 41 besonders dünn und/
oder biegsam ausgebildet werden.
[0055] Weitere erfindungsgemäße Ausführungsfor-
men weisen lediglich einen Teil der beschriebenen Merk-
male auf, wobei jede Merkmalskombination, insbeson-
dere auch von verschiedenen beschriebenen Ausfüh-
rungsformen, vorgesehen sein kann.

Patentansprüche

1. Schwimmergehäuse (1) zur Aufnahme eines
Schwimmers (9) einer Vorrichtung zur Oberflächen-
absaugung (8) in einem stehenden Gewässer, wo-
bei das Schwimmergehäuse (1) ein durch eine erste
Stirnseite (21) und eine zweite Stirnseite (22) be-
grenztes Innenrohr (2) und ein durch eine dritte Stirn-
seite (31) und eine vierte Stirnseite (32) begrenztes
Außenrohr (3) umfasst, wobei - in Einbaulage des
Schwimmergehäuses (1) gesehen - die erste Stirn-
seite (21) unterhalb der zweiten Stirnseite (22) sowie
die dritte Stirnseite (33) unterhalb der vierten Stirn-
seite (34) angeordnet sind, und wobei zur Ausbil-
dung eines Aufnahmebereichs (35) zur bereichswei-
sen Aufnahme des Schwimmers (9) das Innenrohr
(2) bereichsweise entlang dessen Längserstrek-
kung vollständig vom Außenrohr (3) umschlossen
ist, dadurch gekennzeichnet, dass - in Einbaulage
des Schwimmergehäuses (1) gesehen - die dritte
Stirnseite (33) oberhalb der ersten Stirnseite (21) an-
geordnet ist.

2. Schwimmergehäuse nach Anspruch 1, wobei im Be-
reich der ersten Stirnseite (21), insbesondere an der
ersten Stirnseite (21), eine Befestigungseinrichtung
(4) zur Befestigung des Schwimmergehäuses (1) mit
einem Untergrund (5) angeordnet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Außenrohr (3) beabstan-
det zur Befestigungseinrichtung (4) angeordnet ist.

3. Schwimmergehäuse nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Befestigungseinrichtung
(4) als Platte (41) ausgebildet ist, welche - in Ein-
baulage des Schwimmergehäuses (1) gesehen - im
Wesentlichen horizontal angeordnet ist.

4. Schwimmergehäuse nach Anspruch 1, 2 oder 3, wo-
bei das Schwimmergehäuse (1) einen Durchbruch
(6) zum Anschluss einer Saugleitung (7) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass die dritte Stirnsei-
te (33) beabstandet zum Durchbruch (6) und ober-
halb des Durchbruchs (6) angeordnet ist.
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5. Schwimmergehäuse nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Durchbruch (6) im Innen-
rohr (2) ausgebildet ist und beabstandet benachbart
zur ersten Stirnseite (21) angeordnet ist.

6. Schwimmergehäuse nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Außen-
rohr (3) lediglich mit dem Innenrohr (2) verbunden ist.

7. Schwimmergehäuse nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass an der drit-
ten Stirnseite (33) eine zum Innenrohr (2) gerichtete
Abschlussplatte (36) angeordnet ist, und dass der
Aufnahmebereich (35) durch die Abschlussplatte
(36) nach unten hin abgeschlossen ist.

8. Schwimmergehäuse nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abschlussplatte (36) - in
der Einbaulage des Schwimmergehäuses (1) gese-
hen - im Wesentlichen horizontal angeordnet ist.

9. Schwimmergehäuse nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Außenrohr (3)
lediglich mittels der Abschlussplatte (36) mit dem In-
nenrohr (2) verbunden ist.

10. Schwimmergehäuse nach einem der Ansprüche 7
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in der Ab-
schlussplatte (36) Durchbrechungen ausgebildet
sind.

11. Schwimmergehäuse nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Außen-
rohr (3) mit rohrwandigen zweiten Durchbrüchen
ausgebildet ist.

12. Schwimmergehäuse nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Innen-
rohr (2) und das Außenrohr (3) rund ausgebildet
sind, und um eine im Wesentlichen gemeinsame und
- in Einbaulage des Schwimmergehäuses (1) gese-
hen - im Wesentlichen vertikale Zentralachse (11)
angeordnet sind.

13. Schwimmergehäuse nach einem der Ansprüche 1
bis 12, wobei das Innenrohr (2) ein erstes Teilstück
(23) und ein zweites Teilstück (24) umfasst, wobei
das erste Teilstück (23) einen ersten Durchmesser
und das zweite Teilstück (24) einen zweiten Durch-
messer aufweist, und wobei der erste Durchmesser
kleiner als der zweite Durchmesser ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Teilstück (23) zwi-
schen der ersten Stirnseite (21) und der dritten Stirn-
seite (33) angeordnet ist.

14. Vorrichtung (8) zur Oberflächenabsaugung mit ei-
nem Schwimmergehäuse (1) und einem - in Einbau-
lage der Vorrichtung (8) zur Oberflächenabsaugung

gesehen - vertikal verschiebbaren Schwimmer (9),
dadurch gekennzeichnet, dass das Schwimmer-
gehäuse (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13 aus-
gebildet ist.
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